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1. Kon sulatlWesen.

Von dem Kaiserlichen Konsul in Cagliari (Sardinien) ist der Avv. Prosessor Gio. Maria De Villa
zum Konsular-Agenten in Sassari beslellt worden.

Dem bei der Kaiserlichen Gesandtschaft in Tanger beschäftigten Legationssekretär Freiherrn von Eyb
ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Gesetzes vom
6. Februar 1875 für das Gebiet der Staaten Seiner Majestät des Sultans von Marocco die Ermächtigung
erkheilt worden, in Fällen der Abwesenheit oder Verhinderung des Kaiserlichen Gesandten als dessen
Vertreter bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit Einschluß der
unter deutschem Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle
von solchen zu beurkunden.

Dem Kaiserlichen Konsul Franz Wolff in Jacmel (Haiti) ist die erbetene Entlassung aus dem Reichs-=
dienst ertheilt worden.


